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EBM: Corona-Impfberatung solo?
Einige Patienten lassen sich in der Hausarztpraxis 
zur Corona-Impfung beraten, werden dann aber im 
Impfzentrum geimpft. Für diesen Fall gibt es eine 
Abrechnungsziffer.

Die Pseudoziffern 88 331–88 340 zur Abrechnung der 
Impfung gegen COVID-19 in der Hausarztpraxis 
sind bundesweit einheitlich festgelegt und werden 
durch ein Suffix im Hinblick auf die zu impfende 
Personengruppe differenziert. Will ein Patient sich 
nicht sofort impfen lassen und möchte zunächst eine 
Impfaufklärung, steht zur Abrechnung die mit 10 
Euro bewertete Pseudonummer 88 322 zur Verfü-
gung. Sie kann allerdings nur angesetzt werden, 
wenn die Corona-Impfung bei dem Betreffenden 
nicht im gleichen Krankheitsfall – also nicht im 
 aktuellen und den drei darauffolgenden Quartalen 
– in der gleichen Praxis durchgeführt wird.

MMW-Kommentar
Wird der Betreffende doch noch in der Praxis ge-
impft, kann nur eine der Impfziffern berechnet wer-
den; die Nr. 88 322 fällt wieder weg. Je nach der Art 
der Beratung ist dann aber alternativ die Berechnung 
der Nr. 01 434 EBM möglich. Sie wird je vollendete 5 
Minuten Telefonat angesetzt und bringt jeweils 7,23 
Euro ein. Diese Option ist zunächst bis 30. Juni 2021 
befristet. Wenn es z. B. um die Thrombosegefahr 
geht, kann auch das problemorientierte Gespräch 
nach Nr. 03 230 abgerechnet werden.
Lässt sich der Patient nicht in der Praxis impfen, 
bleibt die Nr. 88 322 bestehen. Benötigt er eine Prio-
risierungsbescheinigung, kann diese nach der mit 
5  Euro bewerteten Pseudoziffer 88 320 berechnet 
werden. Angesichts der zunehmenden Aufhebung 
der Impfpriorisierung dürfte diese Leistung aber all-
mählich in den Hintergrund treten.

Fahrtauglichkeitsuntersuchung: 
Ein klassischer IGeL!
Bus-, Taxi- oder Lkw-Fahrer jenseits der 50 müssen 
regelmäßig ihre Fahrtauglichkeit nachweisen. Die 
entsprechenden Leistungen können nicht zulasten 
der GKV berechnet werden.

Der Arzt muss dem Patienten erklären, dass es sich 
um eine Selbstzahlerleistung handelt, ihn vorab über 
die Kosten informieren und sich dies schriftlich 
 bestätigen lassen. Üblicherweise sind neben der kör-
perlichen und neurologischen Untersuchung Labor-
parameter wie GOT, GPT, Gamma-GT, Nieren werte, 
Glukose und ggf. HbA1c sowie ein kleines Blutbild 
erforderlich. Hinzu kommen eine Urinunter-
suchung, ein Ruhe-EKG und eine psychologische 
 Untersuchung (Tab. 1). Die erforderliche Augen-
untersuchung sollte ein Augenarzt vornehmen, die 
Laborleistungen kann das Labor ggf. direkt in Rech-
nung stellen. Darüber sollte man vorher aber aufklä-
ren, damit keine Missverständnisse entstehen.

MMW-Kommentar
Der dargestellte Leistungsumfang resultiert aus § 11 
Abs. 9 und § 48 Abs. 4 und 5 der Fahrerlaubnis-Ver-

ordnung. Ein offizielles Formular für die Dokumen-
tation existiert nicht, ein Muster für eine „Beschei-
nigung über die ärztliche Untersuchung von Bewer-
bern um eine Fahrerlaubnis“ kann aber aus unter-
schiedlichen Quellen aus dem Internet herunterge-
laden werden.

Tab. 1 Fahrtauglichkeits untersuchung nach GOÄ

GOÄ Legende Faktor Euro

1 Beratung 2,3 10,72

7 Thoraxsystemuntersuchung 2,3 20,45

800 Neurologische Untersuchung 2,3 26,15

801 Psychiatrische Untersuchung 2,3 33,51

651 Ruhe-EKG 1,8 26,55

250 Blutentnahme 1,8 4,19

3511 Urintest 1,15 3,35

A245 Corona-Hygienezuschlag 1,0 6,41

Ein Muster für die 
Bescheinigung gibt 
es z. B. unter 
www.aekno.de/
wissenswertes/
dokumenten 
archiv/ 
fahrerlaubnis-
verordnung

Manche Patienten 
kommen nach der 
Beratung nicht zur 
Impfung.
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